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Gesamtgemeinde
Aktuelle Informationen zur Coronapandemie,   
Stand: 20. 4. 2020
Gemeindeverwaltung weiterhin erreichbar
Der Dienstbetrieb in dem für den allgemeinen Publikumsverkehr 
geschlossenen Rathaus läuft seit dem 18. März 2020 in einem Zwei-
schichtmodell. Alle Bediensteten sind weiterhin wechselseitig tele-
fonisch und per Mail erreichbar, oft auch außerhalb der üblichen 
Dienstzeiten. Die Erfahrungen der letzten Wochen sind positiv. 
Prüfen Sie bitte weiterhin, ob Ihr Anliegen noch Zeit hat oder ob 
es auch per Mail, per Telefon oder postalisch geregelt werden kann. 
Sollte dennoch eine unaufschiebbare Angelegenheit das persönliche 
Erscheinen im Rathaus erforderlich machen, kann in Ausnahme-
fällen ein Termin hierfür vereinbart werden. Nutzen Sie hierfür zur 
Entlastung der Zentrale vor allem die jeweilige E-Mailadresse; das 
entsprechende Verzeichnis finden Sie in diesem Mitteilungsblatt.
Zu einer schrittweisen Wiederaufnahme des Publikumsverkehrs 
wird es frühestens im Laufe des Monats Mai kommen, aber auch 
dann wird weiterhin strikt auf die Einhaltung der allgemeinen 
Schutzregeln geachtet werden müssen.

Standesamtliche Eheschließungen
Standesamtliche Trauungen sollen nach Möglichkeit auf die Zeit 
nach der Aufhebung der Kontaktverbote verschoben werden. In be-
gründeten Notfällen sind Ausnahmen möglich. Diese Nottrauun-
gen finden dann im Großen Sitzungssaal des Rathauses statt und zu 
ihnen sind nur das Brautpaar und die Standesbeamtin zugelassen. 
Auch auf dem Rathausvorplatz oder andernorts darf es wegen einer 
Trauung zu keinerlei Menschenansammlungen kommen.

Durchführung von Trauerfeiern und Bestattungen
Die Leichenhallen sind seit dem 17. März 2020 geschlossen. D.h., 
dass Trauerfeiern und Bestattungen auf den gemeindlichen Fried-
höfen bis auf Weiteres nur unter freiem Himmel direkt am Grab 
durchgeführt werden dürfen.
Aber auch hierfür ist die Teilnehmerzahl deutlich begrenzt: neben 
Personen, die entweder in gerader Linie verwandt sind, wie bei-
spielsweise Eltern, Großeltern, Kinder und Enkelkinder, oder in 
häuslicher Gemeinschaft miteinander leben, sowie deren Ehegatten, 
Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner oder Partnerinnen und 
Partner, sind höchstens fünf weitere Personen erlaubt. Der oder die 
Geistliche bzw. Trauerredner oder Trauerrednerin ist auf den teil-
nehmenden Personenkreis nicht anzurechnen. Bei Bestattern und 
weiteren Helfer gilt dies nur, wenn sie mit der Trauergemeinde nicht 
in Kontakt stehen.
Zum Schutz aller Trauergäste halten wir an der Erstellung einer Teil-
nehmerliste fest; den entsprechenden Vordruck hält die Gemeinde-
verwaltung für Sie bereit. Diese ist vor der Feierlichkeit von den An-
gehörigen sowohl auszufüllen, als auch im Rathaus abzugeben.
Der Ablauf der Feier und die Liturgie sind den äußeren Gesamtbe-
dingungen entsprechend zu kürzen und anzupassen. Bei allen Bei-

setzungen müssen die beteiligten Personen die bekannten Maßnah-
men zum Infektionsschutz, insbesondere also einen Abstand von 
mindestens 1,5 Metern zur nächsten Person, einhalten. Ausnahmen 
vom Mindestabstand sind nur bei hilfebedürftigen Personen zuläs-
sig.
Es wird die dringende Empfehlung ausgesprochen, dass möglichst 
keine Personen mit weiter Anreise an der Feier teilnehmen. Von 
der Teilnahme älterer und vorerkrankter Menschen sollte zu deren 
Schutz ganz abgesehen werden. Ebenfalls empfehlen wir mit Nach-
druck, den Ort und den Zeitpunkt der Bestattung nicht zu veröf-
fentlichen.
Im Rahmen der gebotenen Vorsicht wird die Gemeindeverwaltung 
auch weiterhin versuchen, den Wünschen nach einer würdigen und 
der aktuellen Ausnahmesituation angemessenen Bestattung nach-
zukommen.

Einreise bzw. Rückkehr aus dem Ausland
Um die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 weiter einzudämmen, 
hat das Sozialministerium eine neue Verordnung zur Einreise bzw. 
zur Rückkehr aus dem Ausland erlassen, die seit dem 11. April 
2020 in Kraft ist (Corona-Verordnung Einreise). Konkret bedeu-
tet dies: Personen, die aus einem Staat außerhalb der Bundesrepu-
blik Deutschland in das Land Baden-Württemberg einreisen, sind 
verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg 
in die eigene Häuslichkeit zu begeben und sich für einen Zeitraum 
von 14 Tagen nach ihrer Einreise ständig dort abzusondern. Eben-
so unverzüglich sind diese Personen dazu verpflichtet, sich bei der 
Ortspolizeibehörde, also hier der Gemeinde Seckach, per Telefon 
(06292/ 9201-0) bzw. E-Mail (info@seckach.de) zu melden. Für die 
Zeit der Absonderung unterliegen diese Personen der Beobachtung 
durch die Ortspolizeibehörde. Ein Verstoß gegen diese Verordnung 
stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Auch über Ausnahmen von die-
ser Pflicht (z.B. für Berufskraftfahrer) informiert die o.g. Verord-
nung, welche Sie auf der Homepage der Gemeinde Seckach (Leben 
& Wohnen/ Rathaus & Service/ Öffentliche Bekanntmachungen) 
einsehen können.

Abfallbeseitigung
Die vergangenen Wochen haben viele Haushalte dazu genutzt, Haus 
und Hof auf Vordermann zu bringen mit der Folge, dass überdurch-
schnittlich viel Haus- und Sperrmüll sowie Grüngut anfallen. Zu 
deren Entsorgung stehen Ihnen weiterhin die wöchentlichen Ab-
fuhrtermine für den Verpackungsmüll (gelbe Tonne) und für den 
Restmüll (schwarze Tonne) zur Verfügung; ab Mai auch für den 
Biomüll (grüne Tonne). Darüber hinaus kann Grüngut an allen 
Werktagen zum Grüngutplatz in der Bannholzsiedlung gebracht 
werden. Auch die monatlichen Altpapiersammlungen finden wei-
terhin an den im Abfallkalender genannten Terminen statt, aller-
dings als Bringaktion. D.h., Sie können Ihr Altpapier selbst zu den 
bekannten Containerstellplätzen in Seckach (Sportplatz), Großei-
cholzheim (Schlossgartenhalle) und Zimmern (Dorfgemeinschafts-
haus) bringen. Hierbei wird dringend darum gebeten, das Papier 
nicht neben die Container zu stellen, sondern in die Container ein-
zuwerfen. Und noch ein Hinweis: sonstige Abfälle haben in diesen 
Containern nichts zu suchen!
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Weil aber der Wertstoffhof im Entsorgungszentrum „Sansenhe-
cken“ geschlossen ist, kann es passieren, dass das Müllaufkommen 
einzelner Haushalte die Kapazität der o.g. Mülltonnen übersteigt. 
In diesem Fall müssen Sie den Müll ganz einfach bis auf Weiteres 
bei sich zu Hause aufbewahren. Tunlichst unterlassen sollten Sie es 
allerdings, Ihren Müll einfach irgendwo in der Landschaft abzukip-
pen, denn die Beseitigung dieser Hinterlassenschaften kostet uns 
alle sehr viel Geld, die Umwelt wird geschädigt und das Orts- bzw. 
Landschaftsbild verschandelt (siehe hierzu auch den einschlägigen 
Bericht in der Rubrik „Ortsteil Zimmern“).

Schließung bzw. Wiedereröffnung von Geschäften des Ein-
zelhandels usw.
Die Vorschriften über die Schließung von Geschäften, Betrieben 
usw. erfuhren zum 20. April 2020 eine erste Lockerung: bei Einhal-
tung der Hygienevorgaben und Abstandsregelungen dürfen Laden-
geschäfte mit einer Verkaufsfläche von nicht mehr als 800 m², un-
abhängig von der Verkaufsfläche Kfz-Händler und Fahrradhändler, 
der Außer-Haus-Verkauf von Cafés und Eisdielen sowie Buchhand-
lungen, Bibliotheken und Archive wieder geöffnet haben.

Regionale Einkaufsplattform „DeinRegioKauf.de“ – machen 
Sie mit!
Jetzt ist die Chance da, den Wert unseres einheimischen Gewerbes 
zu erkennen und dessen Leistungen in Anspruch zu nehmen, denn 
www.deinregiokauf.de, die gemeinsame Einkaufsplattform der 
RIO-Kommunen Adelsheim, Osterburken, Ravenstein, Rosenberg 
und Seckach, wächst und wächst. In den verschiedenen Sparten 
„Genuss und Lebensmittel“, „Gastronomie und Imbiss“, „Wohnen 
und Leben“, „Schreiben und Schenken“, „Elektro und Computer“ 
sowie „Dienstleistungen“ finden sich inzwischen schon über 30 An-
bieter, darunter aus der Gemeinde Seckach die Bioland Bäckerei 
Fritze-Beck, der Getränkemarkt Göttlicher, die Pizzeria Da Maria, 
der Besen „Zum Kolbe“, die Fa. T.O.P. Werbemittel GmbH und die 
Fa. Andre Vier Trockenbau & Akustik.
Machen auch Sie mit, indem Sie unsere örtlichen Geschäfte bei 
Ihren Einkäufen und Erledigungen berücksichtigen bzw. sich als 
Unternehmerin oder Unternehmer ebenfalls rasch auf dieser Platt-
form registrieren lassen. Betriebe, die sich beteiligen möchten oder 
Fragen haben, wenden sich bitte direkt an Christine Adam, „Die 
Werbemacher“, Telefon 06291/ 647258, oder E-Mail c.adam@die- 
werbemacher.com.

Einkaufsservice und Gassidienst
Zusammen mit dem ehrenamtlichen Fahrdienst und dem Verein 
Zeitbankplus Seckach bietet die Gemeinde seit dem 19. März 2020 
einen Einkaufsservice zu den Geschäften in der Gesamtgemeinde 
Seckach sowie einen Gassidienst an. Diese Dienste können von allen 
Einwohnerinnen und Einwohnern in Anspruch genommen wer-
den, die ihre eigene Wohnung aus gesundheitlichen Gründen nicht 
verlassen können, ihre Wohnung aufgrund von häuslicher Quaran-
täne nicht verlassen dürfen bzw. zu einer Risikogruppe für das neu-
artige Coronavirus gehören.
Die Koordination wurde dankenswerterweise vom Fahrdienst der 
Gemeinde Seckach übernommen. Wer also Hilfe benötigt, kann 
sich von Montag bis Freitag in der Zeit von 9.00 bis 12.00 Uhr unter 
der Telefonnummer 06292/ 288015 direkt an die Telefonzentrale des 
Fahrdienstes wenden. Dort bekommen Sie auch alle weiteren Erläu-
terungen zur organisatorischen Abwicklung.

Schulen und Kindergärten
Die Schulen und Kindergärten im Gemeindegebiet sind seit dem 17. 
März 2020 geschlossen. Mit der stufenweisen Wiedereröffnung der 
Schulen kann in Baden-Württemberg frühestens ab dem 4. Mai 2020 
gerechnet werden und dann zunächst auch nur mit den prüfungsre-
levanten Abschlussklassen. Die Grundschulen werden voraussicht-
lich erst ab Mitte Mai wieder geöffnet sein und dann zunächst nur 
für die vierten Klassen. Ein Zeitpunkt für die Wiedereröffnung der 
Kindergärten ist bislang aber noch nicht absehbar, denn dort wäre 
das Infektionsrisiko besonders hoch, da sich Kinder in diesem Alter 
noch nicht ausreichend an die notwendigen Abstands- und Hygie-
neregeln halten können.

Notbetreuung
Für Fälle, in denen beide Erziehungsberechtigte oder die/ der Al-
leinerziehende in Bereichen der sog. kritischen Infrastruktur arbei-
ten, steht seit dem 18. März 2020 ein Betreuungsangebot für Kin-
dergartenkinder sowie Schulkinder bis zur 6. Klasse zur Verfügung.
Weil aber das wirtschaftliche Leben langsam wieder hochfährt, hat 
die Landesregierung entschieden, die Notbetreuung in Kinderta-
geseinrichtungen wie auch in Schulen aufrechtzuerhalten und noch 
auszuweiten. Die entsprechende Verordnung wird im Laufe dieser 
Woche bekanntgemacht werden. Konkret soll der Berechtigtenkreis 
einerseits auf die Siebtklässler und andererseits auf solche Eltern 
ausgeweitet werden, bei denen beide Elternteile aufgrund ihres Be-
rufes einen bestätigten Bedarf ihres Arbeitgebers haben. D.h., dass 
nicht nur Kinder, deren Eltern in der kritischen Infrastruktur arbei-
ten, Anspruch auf Notbetreuung haben, sondern grundsätzlich Kin-
der, bei denen beide Elternteile bzw. die oder der Alleinerziehen-
de einen außerhalb der Wohnung präsenzpflichtigen Arbeitsplatz 
wahrnehmen und von ihrem Arbeitgeber als unabkömmlich gelten. 
Außerdem bedarf es der Erklärung beider Erziehungsberechtigten 
bzw. von der oder dem Alleinerziehenden, dass eine familiäre oder 
anderweitige Betreuung nicht möglich ist.
Das Grundprinzip lautet aber weiterhin, dass es sich bei diesem An-
gebot um eine „Notbetreuung“ mit begrenzten Kapazitäten handelt, 
die wie bisher nur in kleineren Gruppen durchgeführt werden kann. 
Die angekündigte Verordnung wird u.a. die zulässigen Gruppengrö-
ßen festlegen. Im Einzelfall kann es deshalb vorkommen, dass die 
räumlichen und personellen Betreuungskapazitäten nicht ausrei-
chen, um für alle Kinder die Teilnahme an der erweiterten Notbe-
treuung zu ermöglichen. Für diesen Fall wird die Verordnung eine 
Priorisierung vorsehen. 
ACHTUNG: Diese erweiterte Notbetreuung startet frühestens am 
27. April 2020. Die Aufnahmeanträge werden wieder über die Ge-
meindeverwaltung zu stellen sein. Ausgeschlossen von der Not-
betreuung bleiben weiterhin Kinder, die a) in Kontakt zu einer in-
fizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit 
einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder 
die b) Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur 
aufweisen.

Alters- und Ehejubiläen
Wegen des allgemeinen Kontaktverbots und weil das Risiko einer 
Erkrankung gerade für ältere Menschen besonders hoch ist, ver-
zichtet die Gemeinde Seckach bis auf Weiteres auf die persönlichen 
Besuche bei ihren Alters- und Ehejubilaren. Stattdessen werden die 
Glückwünsche und die Ehrengabe durch einen Boten überreicht.

Hallen für den Vereinssport, Sportanlagen, Sportstätten,  
öffentliche Spiel- und Bolzplätze sowie Jugendräume
Auch nach der neuesten Fassung der Coronaverordnung müssen 
die Mehrzweckhallen, Sportanlagen, Sport- und Tennisplätze, das 
Hallenbad sowie alle öffentlichen Spiel- und Bolzplätze weiterhin 
geschlossen bleiben. Gleiches gilt auch für alle sonstigen Versamm-
lungsräume (z.B. Dorftreff, Tenne, Museum, Jugendtreff) und die 
Grillplätze und -hütten.

Verhalten im öffentlichen Raum
Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist mindestens bis zum 3. 
Mai 2020 nur alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt leben-
den Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Haushalts 
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gestattet. Zu anderen Personen ist im öffentlichen Raum, wo im-
mer möglich, ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Die 
neueste Fassung der Coronaverordnung (CoronaVO) empfiehlt au-
ßerdem überall dort, wo mit einer Einhaltung des Mindestabstands 
nicht gerechnet werden kann (also z.B. im öffentlichen Personen-
nahverkehr oder beim Einkauf), nicht-medizinische Alltagsmasken 
zu tragen, die Mund und Nase bedecken.

Veranstaltungen und Versammlungen
Außerhalb des öffentlichen Raums sind Veranstaltungen und sons-
tige Ansammlungen von jeweils mehr als fünf Personen bis min-
destens zum 3. Mai 2020 verboten. Die einzigen Ausnahmen hierzu 
ergeben sich aus dem Selbstorganisationsrecht des Landtags und der 
Gebietskörperschaften, also z.B. Kreistag und Gemeinderat.

Generelle Verhaltensweisen
Das Robert-Koch-Institut (RKI) und alle weiteren zuständigen Be-
hörden weisen die Bevölkerung nachdrücklich darauf hin, die gän-
gigen Hygienemaßnahmen weiterhin regelmäßig zu praktizieren. 
Grundsätzlich gilt im privaten Bereich und in der Öffentlichkeit fol-
gendes:
– zu Hause bleiben, wann immer möglich,
– Zimmer regelmäßig lüften,
– nicht notwendige Reisen absagen oder verschieben,
– möglichst nur für Versorgungsgänge rausgehen,
–  Abstand zu anderen Personen halten (mindestens 1,5 m, mög-

lichst 2 m),
–  private Kontakte auf das Notwendigste reduzieren bzw. Möglich-

keiten ohne direkten/ persönlichen Kontakt nutzen (Telefon, In-
ternet etc.),

–  Risikogruppen durch Familien- und Nachbarschaftshilfe versor-
gen,

– aktiv Hilfsangebote machen,
–  Umgang mit Erkrankten im Haushalt festlegen (Schlafen und Auf-

enthalt in getrennten Zimmern, Mahlzeiten getrennt einnehmen, 
räumliche Trennung von Geschwisterkindern),

– gemeinschaftliche Treffen/ Aktivitäten absagen,
– enge Begrüßungsrituale vermeiden.
Im Falle von grippeähnlichen Symptomen (Fieber, Atemwegspro-
bleme) bzw. einem begründeten Verdachtsfall (z.B. Kontakt zu er-
krankten Personen) kontaktieren Sie bitte Ihren Hausarzt per 
Telefon. Dieser entscheidet dann in Zusammenarbeit mit dem Ge-
sundheitsamt über die weiteren Schritte. Gehen Sie bitte nicht selb-
ständig in die Zentrale Notaufnahme der Kliniken, sondern wenden 
Sie sich zunächst telefonisch an Ihren Hausarzt. Besuchen Sie insbe-
sondere auch keine öffentlichen Einrichtungen (z.B. Rathaus) und 
vermeiden Sie Menschenansammlungen.

Gesichtsschutzmasken für Seckach
Mitglieder des Arbeitskreises Soziales Netzwerk Seckach, insbeson-
dere des Vereins Zeitbankplus Seckach, bieten kostenlos bzw. gegen 
eine Spende für einen guten Zweck Gesichtsschutzmasken an. Die-
se können in der Postagentur Seckach während der gewöhnlichen 
Öffnungszeiten abgeholt bzw. erworben werden. Gleichfalls kann in 
der Post für die weitere Produktion Gummiband abgegeben wer-
den, falls Sie etwas aus ihrem häuslichen Bestand zu Verfügung stel-
len können.

Weitergehende Informationen und Links
Grundlegende Informationen, FAQs und Tipps finden Sie auf den 
Seiten des Robert-Koch-Instituts unter www.rki.de. Dort gibt es 
eine umfassende Liste mit Fragen und Antworten.
Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Coronavirus: 
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
Empfehlungen für Hygienemaßnahmen: https://www.rki.de/DE/
Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Hygiene.html
Informationen finden sich auch auf der Internetseite des Ministe-
riums für Soziales und Integration: 
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bietet eben-
falls Informationen:
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html

Informationen zur Situation in der Region hält das Landrats-
amt Neckar-Odenwald-Kreis auf seiner Webseite bereit: https://
www.neckar-odenwald-kreis.de/Aktuelle+Themen/Neuigkeiten/
Informationen+zu+dem+neuartigen+Coronavirus+%28SARS_
CoV_2%29-p-5726.html

Und ein letzter Hinweis: die aktuelle Fassung der Verordnung der 
Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die 
Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 (Corona-Verordnung – Coro-
naVO) kann stets auf der Homepage der Gemeinde Seckach (Leben 
& Wohnen/ Rathaus & Service/ Öffentliche Bekanntmachungen) 
sowie im Schaukasten der Gemeindeverwaltung vor dem Rathaus 
eingesehen werden.
Mit freundlichen Grüßen und „Bleiben Sie gesund!“

Ihre Gemeindeverwaltung Seckach

Die Westfrankenbahn informiert:
Rückkehr zum Regelfahrplan auf der Madonnenlandbahn
In Abstimmung mit dem Land Baden-Württemberg und dem Frei-
staat Bayern gilt im Streckennetz der Westfrankenbahn seit dem  
20. 4. 2020 wieder der Regelfahrplan. Auf den Strecken der Ma-
donnenland-, Tauber- und Hohenlohebahn werden einzelne 
RB-Zwischentakte allerdings weiterhin durch Busse ersetzt. Die 
entsprechende Fahrplantabelle für die Madonnenlandbahn ist im 
Anzeigenteil dieses Mitteilungsblattes abgedruckt.
In Abhängigkeit der dynamischen Entwicklungen und politischen 
Entscheidungen können kurzfristige Änderungen nicht ausge-
schlossen werden.

Abwasserzweckverband „Gruppenkläranlage Schefflenztal“
Bitte keine derartigen Hygieneartikel in der Toilette entsor-
gen – Feuchttücher verursachen an der Kläranlage enorme 
Probleme
Derzeit ist leider ein stark erhöhtes Aufkommen von über die To-
ilette entsorgten Hygieneartikeln wie Feucht-, Kosmetik- und Ta-
schentüchern, Binden, Ohrenstäbchen, Präservativen etc. auf der 
Verbandskläranlage zu verzeichnen. 
Diese Artikel gehören nicht in die Toilette, sondern sind über den 
Hausmüll zu entsorgen. Denn wenn sie nicht schon in den Hausins-
tallationen zu Verstopfungen führen, verursachen sie im Kanal bzw.
in der Kläranlage enorme Probleme. Sie verstopfen Pumpen, lagern 
sich im Kanal ab und werden bei Regen in den Fluss gespült, wo-
durch der Gewässerschutz gefährdet ist. Auch könnte durch ein be-
wussteres Verhalten die zu entsorgende Menge an Rechengut erheb-
lich vermindert werden und so dem Abwasserzweckverband, sprich 
dem Gebührenzahler, Geld gespart werden. 
Deshalb nochmals der dringende Aufruf, Feuchttücher aller Art, 
Essensreste und weitere Hygieneartikel nicht über die Toilette bzw. 
Kanalisation zu entsorgen, diese gehören in den Hausmüll.

Ihr Abwasserzweckverband „Gruppenkläranlage Schefflenztal“

100 Jahre Feuerwehr Großeicholzheim
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
sehr gerne hätte die Abteilung Großeicholzheim der Freiwilligen 
Feuerwehr Seckach an diesem Wochenende mit Ihnen allen ihr 
100-jähriges Bestehen gefeiert. Es war unser Bestreben, dieses be-
sondere Jubiläum zusammen mit dem jährlichen Maibaumfest zu 
begehen.
Doch nun ist alles ganz anders gekommen, denn die Coronapande-
mie hat dafür gesorgt, dass Menschenansammlungen jeder Art, und 
damit also auch öffentliche Feste und Feiern, noch auf Wochen und 
Monate hinaus untersagt sein werden.
Deshalb hat sich die Führungsspitze der Freiwilligen Feuerwehr 
Großeicholzheim schon frühzeitig aus freien Stücken dazu ent-
schlossen, ihr Jubiläumsfest auf einen späteren Zeitpunkt zu ver-
schieben. Gerade in Krisenzeiten müssen die Feuerwehren als wich-
tiger Bestandteil der sog. Blaulichtorganisationen rund um die Uhr 
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in höchstem Maße einsatzbereit sein. Diesem Ziel gilt nun unsere 
ganze Konzentration, zumal ja auch die regelmäßigen Übungsaben-
de bis auf Weiteres nicht durchgeführt werden können.
Gleichwohl soll schon an dieser Stelle ein kurzer Blick auf die Ge-
schichte der Jubiläumswehr geworfen werden, denn auch die Jah-
re, in denen die Gründung der Feuerwehr stattfand, waren von Not 
und vor allem von schwierigen politischen Verhältnissen geprägt. Es 
war nämlich bereits am 8. Oktober 1918, also wenige Tage vor dem 
Ende des I. Weltkrieges, als die Aufstellung einer „Feuerlöschmann-
schaft“ beschlossen wurde. Die Anschaffung der ersten Feuerwehr-
spritze erfolgte dann im Jahre 1920 und im Frühjahr 1938 fand die 
Umwandlung der Pflichtfeuerwehr in eine Freiwillige Feuerwehr 
statt. Der ein Jahr später beginnende II. Weltkrieg forderte auch un-
ter den Feuerwehrkameraden viele Opfer und so musste von 1942 
–1945 eine Frauenfeuerwehr die entstandenen Lücken schließen.
Dass dann auch der Wiederaufbau nach Kriegsende sehr mühsam 
und mit einfachsten Mitteln vonstattengehen musste, braucht nicht 
näher erwähnt zu werden. Hier brachte erst der im Jahre 1970 im 
Rahmen des 50-jährigen Jubiläumsfestes eingeweihte Neubau des 
Feuerwehrgerätehauses den entscheidenden Durchbruch in die 
Neuzeit.
Im Zuge der Gemeindereform im Jahre 1972 wurden dann auch die 
Feuerwehren der drei Ortsteile zu einer Freiwilligen Feuerwehr mit 
den drei Abteilungen Seckach, Großeicholzheim und Zimmern zu-
sammengefasst und deren Zusammenwirken verdient schon längst 
das Prädikat „vorbildlich“. Als äußeres Zeichen der großen Schlag-
kraft der Abteilung Großeicholzheim kann nicht zuletzt die im Jah-
re 2013 stattgefundene Indienststellung des Staffellöschfahrzeugs LF 
10/6 genannt werden – wer hätte bei der Gründung vor 100 Jahren 
gedacht, dass die Wehr jemals ein Einsatzfahrzeug mit Löschwasser-
beladung in ihrem Besitz haben würde?

Jubiläum in Coronazeiten: ohne die Wehrangehörigen müssen sich die 
Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Großeicholzheim, 
vor dem dortigen Feuerwehrgerätehaus präsentieren.“

Von Ordnungsdiensten über technische Hilfeleistungen bis hin zu 
Großbränden war die Feuerwehr Großeicholzheim in den 100 Jah-
ren ihres Bestehens viele Tausend Mal im Einsatz und sorgte damit 
für die Sicherheit und den Schutz von Hab und Gut sowie Leib und 
Leben der gesamten Bevölkerung. Aber auch ihren kulturellen Auf-
trag hat die Freiwillige Feuerwehr Großeicholzheim stets im Blick, 
wofür u.a. der weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannte 
Weihnachtsmarkt rund ums Wasserschloss und die sehr lebendige 
Partnerschaft mit der Ortswehr Mengelsdorf-Biesig in der Secka-
cher Partnerstadt Reichenbach OL die besten Belege sind.
Dieser kleine Rückblick soll also als Einstimmung auf unser Jubilä-
umsfest dienen, welches wir nachholen möchten, sobald es die ge-
samtgesellschaftliche Lage und die gesetzlichen Bestimmungen zu-
lassen. Der Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben, aber auch bis 
dahin können Sie versichert sein, dass Ihre Freiwillige Feuerwehr 
Großeicholzheim getreu dem Leitspruch „Gott zur Ehr, dem Nächs-
ten zur Wehr“ stets für das Allgemeinwohl einsatzbereit sein wird.
Mit freundlichen Grüßen Erhard Saffrich, Abteilungskommandant

Amtlicher Teil
Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis,  

Fachdienst Flurneuordnung und Landentwicklung

Öffentliche Bekanntmachung
Flurbereinigung Hettigenbeuern

Az.: 2.14-2173/B12.1

Schlussfeststellung vom 8. 4. 2020
Das Landratsamt Neckar-Odenwald- Kreis -untere Flurbereini-
gungsbehörde- erklärt das Flurbereinigungsverfahren Buchen-Het-
tigenbeuern für abgeschlossen.
Hierzu wird festgestellt, dass
–  die Ausführung nach dem Flurbereinigungsplan und seinen 

Nachträgen bewirkt ist
–  den Beteiligten keine Ansprüche mehr zustehen, die im Flurberei-

nigungsverfahren hätten berücksichtigt werden müssen
– die Kasse der Teilnehmergemeinschaft aufgelöst ist
– die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft abgeschlossen sind.
Mit der Zustellung der unanfechtbar gewordenen Schlussfeststel-
lung an die Teilnehmer-gemeinschaft ist das Flurbereinigungsver-
fahren beendet. Gleichzeitig erlischt auch die Teilnehmergemein-
schaft.
Dieser Beschluss beruht auf § 149 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) 
in der Fassung vom 16. 3. 1976 (BGBl. I S. 546). 
Dieser Beschluss kann auch auf der Internetseite des Landesamts 
für Geoinformation und Landentwicklung im o. g. Verfahren (www.
lgl-bw.de/2173) eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Schlussfeststellung können die Beteiligten und der 
Vorstand innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe Wider-
spruch beim Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis, Fachdienst 
Flurneuordnung und Landentwicklung, Präsident-Wittemann- 
Str. 16, 74722 Buchen oder bei jeder anderen Dienststelle des Land-
ratsamtes Neckar-Odenwald-Kreis erheben.
gez. Wiener, VD D.S.

Regierungspräsidium Karlsruhe
Vorgezogene Öffentlichkeitsbeteiligung zum  
3. Bewirtschaftungszyklus der europäischen  

Wasserrahmenrichtlinie über ein Onlineportal  
auf der Internetseite der Regierungspräsidien

Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) hat das ambitio-
nierte Ziel für die Oberflächengewässer einen guten ökologischen 
und chemischen Zustand zu erreichen sowie eine Verschlechterung 
des Zustands zu verhindern. Im Rahmen der Aktualisierung der Be-
wirtschaftungspläne für den dritten Bewirtschaftungszyklus (2021 
–2027) sieht die WRRL eine aktive Beteiligung der Öffentlichkeit 
vor. Das Regierungspräsidium Stuttgart als zuständige Flussgebiets-
behörde für das Bearbeitungsgebiet Neckar und Main hatte hierzu 
im Frühjahr 2020 regionale Veranstaltungen zur aktiven Öffentlich-
keitsbeteiligung geplant. Ziel der aktiven Öffentlichkeitsbeteiligung 
war es, über den aktuellen Stand der Umsetzung, der Monitoring-
ergebnisse 2019 sowie über die Fortschreibung der Maßnahmen-
programme zu informieren. Die Veranstaltungen zur vorgezogenen 
Öffentlichkeitsbeteiligung mussten im Zuge der verordneten Ein-
schränkungen zur Eindämmung des Corona-Virus abgesagt wer-
den. 
Um interessierten Stellen dennoch die Möglichkeit zu geben, sich 
über die aktuellen Planungen zu informieren, werden über den In-
ternetauftritt der Regierungspräsidien Baden-Württembergs vom 
30. 4. 2020 bis zum 31. 5.2020 die entsprechenden Informationen 
bereitgestellt. 
https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/WasserBoden/WRRL/
Seiten/default.aspx
Rückmeldungen und Anregungen zu den aktuellen Planungen kön-
nen über das Portal an die zuständigen Stellen übersandt werden.
Sie erreichen diese Seite auch über das Beteiligungsportal auf der 
Homepage des Regierungspräsidiums Stuttgart.
Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung.
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Schulnachrichten
VHS Buchen – Außenstelle Seckach
Online-Kompaktkurse Xpert Business bei der vhs Buchen
Bundesweit anerkannter Zertifikatskurs mit Abschluss nach 
zehn Terminen möglich
Digitale Bildung hat jetzt Saison. Man könnte auch sagen, sie war 
noch nie so wichtig wie in diesen aktuellen Krisenzeiten. Menschen, 
die sich trotz Kontaktbeschränkungen weiterbilden und Abschlüs-
se erlangen möchten, haben durch Angebote im Bereich der On-
line-Kurse inzwischen vielfältige Möglichkeiten. Genauso interes-
sant sind solche Kursangebote für diejenigen, die nun einfach etwas 
mehr Zeit daheim haben und diese sinnvoll nutzen möchten.
Die vhs Buchen bietet bereits seit einigen Semestern digitale Xpert 
Business Kurse an. Diese werden ausschließlich online als Webinare 
durchgeführt. Bei Xpert Business handelt es sich um das bundes-
weite Kurs- und Zertifikatssystem für die kaufmännische Weiterbil-
dung an Volkshochschulen. Hier wird fundiertes kaufmännisches 
und betriebswirtschaftliches Wissen vom Einstieg bis zum Hoch-
schulniveau vermittelt. In überschaubaren Kursbausteinen werden 
die Teilnehmenden Schritt für Schritt zu anerkannten Fachkraft- 
und Buchhalter-Abschlüssen geführt, die auch als Studienleistung 
anrechenbar sind. Jeder Baustein kann mit einer Prüfung abge-
schlossen werden.
Die Kompaktkurse Xpert Business starten am 4. Mai mit „Finanz-
buchführung 1“ und „Lohn und Gehalt 1“. Die vertiefenden „Fi-
nanzbuchführung 2“ und „Lohn und Gehalt 2“ werden ab 18. Mai 
angeboten. Der Kursdurchlauf umfasst jeweils zehn Termine à 4 
Stunden. Das heißt, wer sich zwei Wochen lang von Montag bis 
Freitag von 9 bis 13 Uhr Zeit für ein Webinar nimmt, hat am Ende 
einen zertifizierten Abschluss in der Tasche. Gemeinsam mit einem 
Fachdozenten und einem Moderator treffen sich die Teilnehmen-
den im Webinar-Raum zur Wissensvermittlung. Eine Webcam ist 
nicht notwendig. Die Termine finden auch an Feiertagen statt, so-
fern welche in diesen Zeitraum fallen. Sollte ein Teilnehmer verhin-
dert sein, stehen das Videostreaming und ein Forum zum Austausch 
bis 30. September zur Verfügung. Dadurch ist es möglich, Lernstoff 
nachzuholen. Einen Vorteil noch zum Schluss – wer sich anmeldet, 
der kann sich den Termin bereits sicher in den Kalender eintragen, 
denn die vhs gibt für diese Kurse eine Durchführungsgarantie. 
Weitere Infos unter www.xpert-business.eu, Anmeldung unter 
info@vhs-buchen.de.

Altersjubilar
1. 5. Alois Jarosch Seckach 80 Jahre

Die Gemeinde gratuliert recht herzlich zum Geburtstag und  
wünscht alles Gute auf dem weiteren Lebensweg.

Notfalldienste
Ärztlicher Notfalldienst
Wichtige Rufnummern für den ärztlichen Bereitschaftsdienst: 
Neckar-Odenwald-Kreis
Rettungsdienst: 112112 
Allgemeiner Notfalldienst: 116117
Mosbach (Allgemeiner Notfalldienst) 
Knopfweg 1, 74821 Mosbach 
Mo., Di., Fr. 19.00–22.00 Uhr, Mi. 13.00–22.00 Uhr
Sa., So., Feiertag 8.00–22.00 Uhr
Buchen (Allgemeiner Notfalldienst) 
Dr. Konrad-Adenauer-Str. 37 , 74722 Buchen 
Sa., So., Feiertag 8.00–22.00 Uhr

Kinderärztlicher und augenärztlicher Notfalldienst: 116117
Informationen zu Öffnungszeigen und Anschrift der jeweiligen 
Notfallpraxis finden Sie unter https://www.kvbawue.de/buerger/ 
notfallpraxen/

Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelassenen 
Haus- und Kinderärzten:
Montag bis Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr: docdirekt – Kostenfreie On-
linesprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, nur 
für gesetzlich Versicherte unter 0711-96589700 oder docdirekt.de

Bereitschaftsdienst der Sozialstation
Kirchliche Sozialstation Adelsheim-Osterburken
 Unverbindliche Beratung  und  Information  sowie  Pflegebera- 
 tungsbesuche
 Qualifizierte liebevolle Pflege und medizinische Versorgung
 Begleitung von Schwerkranken, Sterbenden u. ihren Angehöri- 
 gen (Hospiz)
 Vermittlung von Pflegehilfsmitteln,  Mahlzeiten,  Hausnotruf u. 
 Familienpflege
 Hauswirtschaftliche Versorgung
 Rufbereitschaft
 Bereitschaftsdienst am Wochenende Tel.: 06291/64190

Zahnärztlicher Notfalldienst
Bitte schauen Sie auf der unten angegebenen Internetadresse nach 
bzw. rufen Sie auf der dort angegebenen Hotline an.
Der Zahnarzt ist samstags, sonntags und feiertags in der Zeit 
von 10.00 Uhr – 12.00 Uhr in der Praxis anwesend – in drin-
genden Fällen auch außerhalb der Sprechstunden telefonisch 
erreichbar. Bitte UNBEDINGT vorher anmelden!!!
Zahnärztlicher Notfalldienst jetzt auch Online. Unter der Internet-
adresse www.zahn-forum.de/karlsruhe.html hat die KZV Karlsru-
he die Notdienstplanung jetzt auch ins Netz gestellt, so dass diese 
Daten jetzt jederzeit abrufbar sind.

Apotheken Notdienst
–  Samstag, 25. 4. 2020:  

Apotheke Oberschefflenz, Tel.: 06293/2 87, Hauptstr. 98, 74850 
Schefflenz (Oberschefflenz) 

–  Sonntag, 26. 4. 2020:  
Sanus Apotheke, Tel.: 06281/5 54 04 00, Daimlerstr. 1, 74722 Bu-
chen 

–  Montag, 27. 4. 2020:  
Die Odenwald Apotheke Buchen, Tel.: 06281/5 26 00, Hofstr. 10, 
74722 Buchen, Odenwald 

–  Dienstag, 28. 4. 2020:  
Bauland-Apotheke Adelsheim, Tel.: 06291/6 21 30, Marktstr. 5 A, 
74740 Adelsheim 

–  Mittwoch, 29. 4. 2020:  
Apotheke am Musterplatz, Tel.: 06281/45 48, Wilhelmstr. 25, 
74722 Buchen, Odenwald 

–  Donnerstag, 30. 4. 2020:  
Bauland-Apotheke Sindolsheim, Tel.: 06295/2 12, Bofsheimer 
Str. 11, 74749 Rosenberg (Sindolsheim) 

–  Freitag, 1. 5. 2020:  
Stadt-Apotheke am Bild Buchen, Tel.: 06281/89 57, Hochstadt- 
str. 16, 74722 Buchen, Odenwald

Der Notdienst beginnt jeweils morgens um 8.30 Uhr und endet am 
folgenden Morgen um 8.30 Uhr. Der Notdienstplan kann auch im 
Internet nachgesehen werden unter: www.lak-bw.notdienst-portal.
de. Dort werden 5 Apotheken, die an diesem Tag Dienst haben an-
gezeigt, also auch Apotheken aus den Nachbardienstkreisen. Wei-
tere Infos sind auch unter www.aponet.de erhältlich. Die dienstha-
benden Apotheken können auch unter folgender Nummer  0800  
00 22 8 33 kostenlos telefonisch erfragt werden, bzw. von jedem 
Handy ohne Vorwahl unter der Nr. 22 8 33 (max. 69 ct/Min/SMS) 
abgefragt werden.

Gasstörung
Stadtwerke Buchen, Störungsdienst Tag und Nacht: Tel.: 06281/51051

Stromversorgung EnBW 
Störungsdienst 0800 362 9477
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Störungen an der Wasserversorgung
Bei Störungen an der Wasserversorgung Tel.: 06291/415554

Notrufnummer der Telefonseelsorge
0800-1110111 – bundesweit-gebührenfrei

Schornsteinreinigung
Die Schornsteinreinigung in Seckach wird ab Montag, den 27. 4. 
2020, durchgeführt.
Bei Notwendigkeit werden die Schornsteine ausgebrannt.
Im Verhinderungsfall achten Sie bitte auf die Anmeldezettel und 
vereinbaren einen Ersatztermin.
Schornsteinfegerbetrieb Bernd Schweer, Eicholzheimer Str. 22, 
74743 Seckach, Tel. und Anrufbeantworter:  06292 - 9277202
E-Mail: info@schweer-schornsteinfeger.de

Wilde Müllablagerungen kosten uns alle viel Geld – die Ort-
schaftsverwaltung bittet um Ihre Mithilfe!
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
in letzter Zeit musste die Ortschaftsverwaltung Zimmern bedauer-
licherweise wieder vermehrt feststellen, dass in unserer Gemarkung 
Müll unsachgemäß entsorgt wird.
Konkret wurden im sog. „Fitzenwäldchen“ Reisig, Baumschnitt so-
wie Laub- und Rasenabfälle in die Landschaft gekippt, während 
oberhalb des Friedhofs Zimmern an einer Hecke Asche, Zigaretten-
kippen, Baumrinden und Rasenschnitt abgeladen wurden.
Ein solches Verhalten ist nur rücksichtslos und egoistisch. Nein, 
es kostet den Steuerbürger auch sehr viel Geld, diese Hinterlassen-
schaften zu beseitigen, aber noch schlimmer ist der Umweltscha-
den, welcher hier angerichtet wird und insbesondere die Verschan-
delung des Ortsbildes.

Oberhalb Friedhof Zimmern, Hecke

Deshalb richten wir hiermit zum wiederholten Male an die gesamte 
Einwohnerschaft den Appell, Müll nur auf dem hierfür vorgesehe-
nen legalen Weg zu entsorgen. Wie dieser Weg im Einzelfall aus-
sieht, entnehmen Sie bitte dem allen Haushalten zugegangenen Ab-
fallkalender oder der Homepage der Abfallwirtschaftsgesellschaft 
des Neckar-Odenwald-Kreises (Link: https://www.awn-online.de/
abfall-abc/abfall-abc-a).
Bis zum Ende der coronabedingten Kontaktsperren und wegen der 
Schließung des Entsorgungszentrums „Sansenhecken“ in Buchen 
kann es im Einzelfall aber auch erforderlich sein, dass Sie Ihren 
Müll bis auf Weiteres bei sich zu Hause lagern müssen, z.B. Sperr-

müll. Andererseits sind aber die Grüngutplätze weiterhin geöffnet, 
darunter auch jener in der Bannholzsiedlung in Großeicholzheim.
Und noch eine Bitte: sollten Sie Beobachtungen zu wilden Müllab-
lagerungen und insbesondere zu deren Verursachern machen, so 
melden Sie diese bitte umgehend dem Ordnungsamt der Gemein-
deverwaltung Seckach (Frau Simone Weber) unter der Telefonnum-
mer 06292/ 9201-10 oder per Mail an s.weber@seckach.de. Selbst-
verständlich erfolgt eine vertrauliche Behandlung der Hinweise. Die 
Verursacher werden dann zur Anzeige gebracht und bekommen ne-
ben einem Bußgeld auch die Kosten für die Entsorgung ihres Mülls 
auferlegt.
Wir danken Ihnen für die Mithilfe.

Siegfried Barth, Ortsvorsteher

Fitzenwäldchen in Zimmern

Kirchliche Nachrichten
Katholische Gottesdienste

Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach
Gemeinsames
Mit den neusten Verordnungen, im Blick auf die Corona Krise, 
werden Feiern von Sonntagsgottesdiensten auch weiterhin nicht 
möglich sein. Jedoch ist gerade der Sonntagsgottesdienst, in seinen 
vielfältigsten Formen, ein wunderbares Zeichen der gegenseitigen 
Verbundenheit Gottes mit uns und umgekehrt. Damit der bzw. die 
Einzelne, in diesen Tagen, dennoch seinen Gottesdienst feiern kann, 
sei es zuhause, in der Natur oder im stillen Gebet in der Kirche, 
wurden bisher Gottesdiensthilfen in den katholischen Kirchen der 
Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach bereitgestellt. 
Diese Hilfen werden auch weiterhin an den kommenden Sonntagen 
zur Verfügung stehen und in den Gotteshäusern ausliegen. Im Ge-
bet verbunden dürfen wir so diese Tage in der großen Hoffnung ver-
bringen, dass wir nicht allein diese Zeit bestehen müssen, sondern 
miteinander diesen Weg gehen.

Messintentionen – das Gedenken an unsere Verstorbenen. 
Vorgehensweise in unserer Seelsorgeeinheit Adelsheim-Os-
terburken-Seckach
In dieser Zeit der Coronakrise wird die Heilige Messe auch weiter-
hin gefeiert, selbst wenn aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen 
keine Gläubigen an dieser Feier anwesend sein können. Innerhalb 
dieser gehaltenen Eucharistiefeiern beten wir gerade für all jene 
Menschen, welche sich in vielfältigster Weise um andere Menschen 
kümmern oder um diese besorgt sind. Auch gedenken wir weiterhin 
unserer verstorbenen Gemeindemitglieder. Daher wurden in die-
sen vergangenen Feiern alle bestellten Messintentionen, welche im 
bisherigen Pfarrbrief aufgeführt waren, gefeiert. Ebenso wurde das 
1. Seelenamt für unsere bisher verstorbenen Gemeindemitglieder 
gehalten. Da es jedoch dem Wunsch vieler Angehörigen und Ge-
meindemitgliedern entspricht, an einem Seelenamt mit anwesend 
zu sein, werden wir für unsere Verstorbenen ein 2. Seelenamt zu 
einem späteren Zeitpunkt feiern. Wir bitten die Angehörigen uns 
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hier ihren Wunschtermin mitzuteilen. Auch können bereits gefei-
erte Messintentionen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt wer-
den, wenn dies der Wunsch der Angehörigen sein sollte. Bitte mel-
den Sie sich hierfür im Pfarrbüro.

Zimmern, St. Andreas
Altpapier – und Kartonagesammlung:
Die für Samstag, 2. Mai 2020, geplante Altpapier- und Kartonage-
sammlung, durchgeführt von Jezimus, wird aus Gründen des Ge-
sundheitsschutzes abgesagt. Wie gewohnt werden auf dem Park-
platz des Dorfgemeinschaftshauses Container zur Selbstablieferung 
bereitgestellt.
Wir hoffen zum Wohle der Gesundheit aller auf Ihr Verständnis.

Evangelische und katholische Kirchengemeinden 
Großeicholzheim

Ökumenische Ostergruß-Aktion in Großeicholzheim
Die Osterfreude über die Auferstehung Jesu in die Häuser bringen 
– das war das Ziel einer ökumenischen Ostergruß-Aktion der Evan-
gelischen und Katholischen Gemeinde Großeicholzheim. Über 650 
Ostergrüße wurden von fast 30 Austeilern in Rittersbach und Groß-
eicholzheim am Ostermorgen vor die Haustüren gestellt. Jeder Os-
tergruß bestand aus einer Grußkarte, einer kleinen Osterkerze und 
einem süßen Hefeknoten von der Bäckerei „Fritze-Beck“. Die Anre-
gung zu der Aktion war vom Landesbischof der Evangelischen Lan-
deskirche in Baden Prof. Jochen Cornelius-Bundschuh ausgegan-
gen. Viele Gemeindeglieder zeigten sich erfreut über die gelungene 
Osterüberraschung und fotografierten ihre Ostergrüße vor einem 
schönen Hintergrund. Eine Fotogalerie dieser Bilder ist unter www.
ev-grosseicholzheim.de zu besichtigen.

Vereinsnachrichten
FG Seggemer Schlotfeger e.V.

Mitgliederversammlung
Bitte um Beachtung, aufgrund der aktuellen Entwicklungen der Co-
rona-Pandemie und des Verbots zu öffentlichen Veranstaltungen al-
ler Art, ist es leider nicht möglich den Termin am 25. 4. 2020 für 
unsere Mitgliederversammlung und anschließendem Aktivenfest 
inkl. Ehrungsabend einzuhalten. Der Termin wird bis auf Weiteres 
auf noch unbestimmte Zeit verschoben. Sobald sich eine Änderung 
ergibt, werden wir zeitnahe über einen neuen Termin mit Mittei-
lungsblatt informieren.

Musikverein Seckach
Tanz in den Mai mit dem Musikverein!
Alle Veranstaltungen sind abgesagt, aber wirklich alle? Nein! Der 
Musikverein spielt sein Balkonkonzert, am 30. 4. unter dem Motto 
«Tanz in den Mai»! Wir spielen von 18.30 bis 19.00 Uhr verschiede-
ne Lieder, die diesmal zum Mitmachen, Tanzen und Singen einla-
den sollen. Ein Programm finden Sie ab dem Wochenende auf unse-
rer Homepage oder im nächsten Mitteilungsblatt. 
Wir freuen uns auf unser gemeinsames Musizieren, bitte bleiben Sie 
gesund!

SV Großeicholzheim
Abt. Fußball: Altpapiersammlung
 Die nächste Altpapiersammlung am Samstag, den 25. 4. 2020, muss 
wg. der Coronakrise im Bringsystem durchgeführt werden. Das 
heißt, wer sein Altpapier den Fußballern zur Verfügung stellen will, 
kann es an die, auf dem Schloßgartenhallenparkplatz, bereit gestell-
ten Container bringen und dort möglichst weit nach hinten in die-
selben werfen.
Die Container sind bis 17.00 Uhr geöffnet.
FÜR IHRE BEMÜHUNGEN JETZT SCHON VIELEN DANK !!!
 
Trotz der fußballlosen Zeit müssen die Instandhaltungsmaßnah-
men an den Sportplätzen weitergehen. So auch das mähen der Hän-
ge. Deshalb sollte sich, wer helfen möchte bei Thomas Sommer oder 
Tobias Mayer zur Terminabsprache melden. Die Abteilungsleitung

Großeicholzheim und seine Geschichte (GusG)
Die Museumsöffnung im Mai entfällt, ebenso die dazugehörige Mo-
natssitzung.

Sonstiges
Kath. Öffentliche Bücherei St. Sebastian:
Die Bücherei ist aufgrund der Corona-Epidemie vorläufig geschlos-
sen. Alle bereits ausgeliehenen Medien werden automatisch verlän-
gert. Diese präventive Maßnahme gilt bis auf Weiteres.
Für das Büchereiteam:  G. Haas

Alpenverein Schefflenz e. V. 
In der Zeit nach Corona ……. In drei Tagen über zwei Flüsse 
Sollte es möglich sein, so beabsichtigen wir in der Zeit vom 19. bis 
21. Juni 2020 eine Wanderung von Miltenberg nach Heidelberg quer 
durch den Odenwald. Ausführliche Informationen und Anmeldung 
bis Sonntag, 17. Mai 2020, bei goetz.kniewasser@t-online.de oder 
unter Mobil 0152/229194485.

Kreislaufwirtschaft Neckar-Odenwald AöR (KWiN)
Wichtige Info der KWiN – Änderung der Abfuhrtermine für die 
Bioenergietonne BET!
Sehr geehrte Kunden,
aufgrund der erfreulich hohen Nachfrage nach Bioenergietonnen 
müssen wir die im Entsorgungskalender 2020 angegebenen Termi-
ne für die BET-Abfuhr korrigieren. Bei allen anderen Abfuhrtermi-
nen ändert sich nichts. Nachstehend finden Sie eine Tabelle mit den 
Auswirkungen in der Gemeinde Seckach:
Dienstag Seckach 5. 5., 19. 5.
(ungerade Seckach,  3. 6., 16. 6., 30. 6.
Woche) Großeicholzheim , 14. 7., 28. 7.
 Zimmern 11. 8., 25. 8.
  8. 9., 22. 9.
  6. 10., 20. 10.
  3. 11., 17. 11.
  1. 12., 15. 12., 29. 12.
Weitere Informationen:
www.kwin-online.de/kreislaufwirtschaftskonzept2020
www.kwin-online.de/bioenergietonne
Sie haben noch Fragen? Rufen Sie uns an: 06281 906-0
oder besuchen Sie uns im Internet: www.kwin-online.de
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Wertstoffhöfe geschlossen wegen Corona-Virus
AWN und KWiN weisen nochmals ausdrücklich darauf hin, dass 
die Wertstoffhöfe in Buchen, Mosbach und Hardheim komplett ge-
schlossen sind. Es sind nur noch gewerbliche Anlieferungen für die 
Deponie Sansenhecken (mineralische Massenabfälle) für hinterleg-
te Großkunden möglich. Anlieferungen für die Wertstoffhöfe wer-
den generell zurückgewiesen.
Fragen zur Altpapiersammlung beantwortet gerne das Beratungs-
team der KWiN AöR unter Telefon 0 62 81/90 60.

Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim
Die Zeit sinnvoll nutzen:
Online-Angebote zur Berufswahl und 
Fragen mit Berufsberater*innen klären
Die Schulen sind wochenlang geschlossen. Die Freizeitmöglich-
keiten sind sehr eingeschränkt. Sich mit der Clique treffen ist auch 
nicht möglich. Die Corona-Krise schenkt uns allen viel Zeit. Schü-
ler*innen haben die Chance, diese „geschenkte“ Zeit in die Berufs-
wahl zu investieren. Das lohnt sich, denn die Berufswahl ist für viele 
Jugendliche die erste wichtige Entscheidung im Leben. Die Suche 
nach dem passenden Beruf gestaltet sich nicht immer einfach. Viele 
Fragen tun sich auf. 
Was will ich?
Es gibt weit über 300 Ausbildungsberufe. Jugendliche haben die 
Qual der Wahl, die Vielfalt der Berufe erscheint auf den ersten Blick 
unüberschaubar. Mit dem BERUFE Entdecker der Bundesagen-
tur für Arbeit können Schüler*innen intuitiv herausfinden, welche 
Arbeitsfelder sie ansprechen. Mit Hilfe von Bildern werden Berufs-
felder an- oder abgewählt. Auf dieser Basis schlägt der BERUFE 
Entdecker Arbeitsbereiche vor. Im folgenden „Tätigkeiten-Check“ 
liken die Nutzer*innen bestimmte Aufgaben und erhalten dann eine 
Favoritenliste mit Berufen. 
Der BERUFE Entdecker kann unter www.planet-beruf.de aufgeru-
fen werden und ist als App für Android-Handys bei Goolge Play 
und für iOS im App Store kostenfrei erhältlich.
Was kann ich?
Wer vor der Berufswahl steht, muss sich selbst genau im Blick haben.  
Die eigenen Stärken, Interessen und Verhaltensweisen einzuschät-
zen ist gar nicht so leicht. Das Erkundungstool der Bundesagen-
tur für Arbeit hilft dabei. Es ermittelt mit psychologisch fundierten 
Verfahren was man kann und wofür man sich interessiert. So findet 
man passende berufliche Möglichkeiten. Wer sich für das Tool ein 
bisschen Zeit nimmt erhält sein ganz persönliches Kompetenzprofil.
Das Erkundungstool findet man auf www.arbeitsagentur.de/selbst 
erkundungstool. 
Wo erfahre ich mehr über Berufe?
Viele Unternehmen haben im Moment Kurzarbeit. Ein Schnupper-
praktikum ist deshalb nur in ganz wenigen Bereichen möglich. Bei 
der Bundesagentur für Arbeit gibt es zahlreiche Online-Angebote 
mit ausführlichen Informationen zu Berufen:
Auf www.planet-beruf.de unter Mein Beruf gibt es Einblicke in den 
Ausbildungsalltag zahlreicher Berufe. 
Live hautnah erlebt man Berufe im BERUFETV (www.berufe.tv). 
Ebenso als App erhältlich.
Berufsreportagen zu Studienberufen findet man auf www.abi.de. 
Ausführliche Informationen zu über 3000 Berufen findet man im 
BERUFENET (www.berufenet.arbeitsagentur.de) 
Mit der App AzubiWelt kann man Berufe entdecken und komfor-
tabel und personalisiert freie Ausbildungsstellen direkt am Smart-
phone suchen. Die App ist in den App-Stores kostenlos verfügbar.
Wer hilft mir persönlich weiter?
Vieles ist online möglich, aber nicht alles. Die Berufsberater*innen 
der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim sind 
weiter für Jugendliche da, nur eben nicht persönlich. Per Mail und 
telefonisch stehen sie für Fragen rund um die Themen Berufswahl 
und Ausbildung zur Verfügung.
Landkreis Schwäbisch Hall und Hohenlohekreis:
E-Mail: SchwaebischHall.U25@arbeitsagentur.de
Main-Tauber- und Neckar-Odenwald-Kreis:
E-Mail: Tauberbischofsheim.U25@arbeitsagentur.de
Telefon: 0800 4 5555 00
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Durchwahlverzeichnis der Gemeindeverwaltung
Anschrift:  Bürgermeisteramt Seckach, Bahnhofstr. 30, 74743 Seckach
  Tel: 06292/ 9201-0                  Fax: 06292/ 9201-22
  E-Mail: info@seckach.de       Internet: www.seckach.de
 Amt Name Tel.Nr. E-Mail Adresse Zimmer
Bürgermeister Herr Ludwig 9201-11 Ludwig@seckach.de 501
Haupt- und Personalamt Frau Kohler 9201-13 Kohler@seckach.de 503
Vorzimmer Bürgermeister, Ordnungsamt,   
Paten- und Partnerschaften Frau S. Weber 9201-10 s.weber@seckach.de 502
Bürgerbüro, Mitteilungsblatt,   
Rentenangelegenheiten Frau Markheiser 9201-12 Markheiser@seckach.de 101
Bürgerbüro, Lokale Agenda Frau Bronner 9201-12 Bronner@seckach.de 101
Standesamt Frau C. Weber 9201-24 Weber@seckach.de 301
Gewerbeamt/ Bestattungswesen/   
Gemeindehallen/ Vereine Frau Reinhart 9201-14 Reinhart@seckach.de 302
Bauamt Herr Bangert 9201-15 Bangert@seckach.de 402
Bauamt Frau Schmitt 9201-19 Schmitt@seckach.de 401
Rechnungsamt Herr Kordmann 9201-18 Kordmann@seckach.de 408
Steuern, Beiträge, Liegenschaften Frau Haaf 9201-26 Haaf@seckach.de 407
Gemeindekasse Frau Keller 9201-16 Keller@seckach.de 409
Wasser-, Abwassergebühren,    
Kindergartengebühren  Frau Leirich 9201-27 Leirich@seckach.de 409
    
Forstrevier Seckach Herr Walzel 06292/1296 Armin.Walzel@neckar-odenwald-kreis.de

Gemeindekindergarten   
Großeicholzheim Frau Göhlich 06293/359 kigagrosseicholzheim@t-online.de

Grundschule Großeicholzheim Frau Herold-Schmitt 06293/8162 poststelle@04139464.schule.bwl.de

Hallenbad Seckach Herr Herold  
 Herr Hörst 06292/423  
    
Seckachtalschule Frau Hampe oder
 Sekretärin Frau Zytke 06292/1642 poststelle@04139452.schule.bwl.de

Wasserversorgung Bauland Herr Bühler 06291/15554 WVBGmbH@gmx.de

Zweckverband „Hochwasserschutz  Einzugsbereich Seckach-Kirnau“
 Sandro Frank 9201-50 Frank@seckach.de 303

Wirf nichts auf
Straßen und

Plätze!

Halte
das Ortsbild

sauber!
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Wir suchen zum sofortigen Eintritt KFZ-Mechaniker in unserer 
eigenen Werkstatt in Voll- oder Teilzeit. Sie sollten Kenntnisse im 
LKW-Bereich sowie nach Möglichkeit im Hydraulikbereich haben. 

Ein LKW-Führerschein wäre ebenfalls von Vorteil. 
Wir bieten gute Bezahlung und familiäres Klima.

Bewerbung an schmieg@sls.ag oder telefonisch 06265/8140
Montag bis Freitag von 8.00–16.00 Uhr

Info auch auf Facebook: SLS Transport AG

Suche Lagerhelfer/Hausmeister in Voll- oder Teilzeit.

Bewerbung an schmieg@sls.ag oder telefonisch 06265/8140
Montag bis Freitag von 8.00–16.00 Uhr

Info auch auf Facebook: SLS Transport AG

Suchen Hilfe für das Grasmähen 
im Garten unseres z. Z. leerstehenden Wohnhauses

in Seckach (14-tägig). Telefon 06261/4115

Pizzeria La Calabrisella
Wettgasse 1 · 74743 Großeicholzheim

Telefon (0 62 93) 9 28 63 53
Dienstag–Freitag und Sonntag 11.00–14.00 Uhr

Dienstag–Sonntag 17.00–22.00 Uhr · Montag Ruhetag
     Angebot:  Pizza Junior (30 cm)     

mit Salami, Vorderschinken, Mais, Spiegelei    6,50 €
Pizza Spinat-Mozzarella · Pizza Lachs je 6,50 € (30 cm)
Frische Canneloni mit Fleisch oder mit Ricotta und Spinat 6,50 €

ANGEBOT
VOM 24.4. BIS 30.4.2020
Marinierte SCHWEINEHALSSTEAKS 100 g 0,99 €
Grobe oder feine BRATWÜRSTE 100 g 0,94 €
Herzhaft deftiger PIZZAFLEISCHKÄSE 
auch in Aluformen zum Backen  100 g 1,19 €
KALTER BRATEN 100 g 1,39 €
Unsere Spezialität: VIERERLEI  100 g 1,09 €
Rauchfrische PFEFFERBEISSER  100 g 1,29 €
HIRTENSALAT 100 g 1,39 €

Nur bei uns

aus eigener Schlachtung!

Rind von Röcker, Wemmershof · Schweine von J. Maurer, Feßbach

Besuchen Sie uns im Internet: www.metzger-maurer.de

SPEISEPLAN vom 27.4.–1.5.2020
MO: CHILI CON CARNE mit Brötchen 5,99 € 
DI: CORDON BLEU mit Pommes oder Kartoffelsalat  5,99 €
MI:  SAURE KUTTELN mit Bratkartoffeln oder

GRILLBRATEN mit Kartoffelsalat 5,99 €
DO:  SCHASCHLIKTOPF mit Reis oder Bandnudeln 5,99 €
FR:  FEIERTAG

Alles, was das Herz wohl will, ist die Lust an Fleisch vom Grill!  –unbekannt–

WIR HABEN FÜR SIE VORBEREITET
Rinder-, Puten und Schweinesteaks

Spieße von Lamm, Pute und Schweinefilet
Spezialitäten: Cevapcici, Spare Ribs, Fackelspieße, 

            Lammkotelett, leckere Würste

AUCH
ZUM MIT-

NEHMEN!

Platten- und Partyservice!

Schlossgasse 5, 74740 Adelsheim
Telefon 06291/1313 · www.metzgerei-uwe-goetz.de

Unser Rind- und Schweinefleisch beziehen 
wir von Bauern aus der Region.

Unsere SPARTÜTE am Dienstag
2 Schweinerückensteaks mariniert, 
2 Port. Rohkostsalat (Karotten/Kraut)
und 2 Port. hausgem. Kräuterbutter 

                                 nur 4,44 €
NEU!

Frische dt. Putenschnitzel auch mariniert 100 g 1.10 €

Deftiger Pizzafleischkäse 100 g 1.19 €

Rauchfrische Wiener 100 g 1.29 €

Feine Kalbfleischleberwurst 100 g 1.10 €

Dt. Biarom Gewürzkäse, 45 % Fett i. Tr. 100 g 1.30 €

Zum Wochenende empfehlen wir Ihnen:
Frischen deutschen Spargel geschält.

Neugereut 2 · 74838 Limbach
Telefon (0 62 87) 92 58-80 · Telefax (0 62 87) 92 58-84 
E-Mail: druckerei@henn-bauer.de · www.henn-bauer.de

Trauerdrucksachen oder  

Erinnerungsbilder für einen  

lieben Verstorbenen

Bei uns finden Sie eine große Auswahl an Erinnerungsbildern 
für Ihre lieben Verstorbenen. Sprechen Sie uns an, wir regeln 
alles Weitere für Sie, kurzfristig und preisgünstig!

Ihr(e) Verstorbene(r) hatte ein Lieblingsplätzchen?
Bringen Sie uns ein Bild, wir drucken es auf die erste Seite Ihres 
Erinnerungsbildes. Auch eine Auswahl an schönen Motiven un-
serer Gegend bieten wir Ihnen an. 


